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1 | Steuerliche Auswirkungen der Regierungskrise – 
   worauf jetzt zu achten ist 

In Deutschland wird voraussichtlich am 23.02.2025 außerplanmäßig ein neuer Bundestag gewählt, da die 
bestehende Bundesregierung nach Ausscheiden der FDP über keine parlamentarische Mehrheit mehr verfügt. 
Somit wird die Regierung voraussichtlich auch nicht mehr in der Lage sein, von ihr beabsichtigte Gesetzesvorhaben 
zu verabschieden.

Dies betrifft sämtliche Gesetze, die vom Bundestag aktuell noch nicht verabschiedet sind bzw. die erst die 
1. Lesung durchlaufen haben. Es kann auch Gesetze betreffen, denen der Bundesrat noch nicht zugestimmt hat 
und möglicherweise aufgrund der geänderten politischen Situation auch nicht mit dem vorliegenden Inhalt 
zustimmen möchte.

Der Bundestag hatte noch am 18.10.2024 das Jahressteuergesetz 2024 mit Änderungen beschlossen und der 
Bundesrat hat diesem am 22.11.2024 zugestimmt. 

Das Steuerfortentwicklungsgesetz wird in der jetzigen Form vor der mutmaßlichen Neuwahl ziemlich sicher nicht 
weiterbearbeitet, ebenso nicht die Erhöhung des Kindergeldes sowie die Erhöhung der steuerlichen Freistellung 
des Existenzminimums.

Auch der Nachtragshaushalt für 2024 sowie der Bundeshalt für 2025 sind noch nicht vom Bundestag verabschiedet 
worden. Laufende Förderprogramme sind von einer möglichen Verzögerung der Haushaltsverabschiedung nicht 
betroffen, allerdings neu angedachte Förderungen für die Wirtschaft, Elektromobilität u.a. stehen zunächst in 
ungewisser Warteposition.

Es stehen derzeit auch mehrere Gesetzesänderungen in der Warteschleife, die Entscheidungen des Bundesfinanzhofes 
umsetzen bzw. noch Änderungen am Wachstumschancengesetz bringen sollten.

Es wird dringend empfohlen, vor dem Beginn neuer Maßnahmen und Umstrukturierungen im Unternehmen mit 
dem Steuerberater Kontakt aufzunehmen und den jeweils tagesaktuellen Stand der Rechtslage abzuklären.

2 | Änderungen bei der E-Rechnungspflicht für Kleinunternehmer 
   ab 01.01.2025   

Zum 01.01.2025 tritt die E-Rechnungspflicht für inländische Unternehmen in Kraft. Hierzu wurde bereits mehrfach 
berichtet.

Nach dem verabschiedeten Wachstumschancengesetz sollten diese Verpflichtungen auch vollumfänglich für 
Kleinunternehmer gelten. Fest steht, dass auch Kleinunternehmer ab 01.01.2025 in der Lage sein müssen, E-Rechnungen 
anderer Unternehmen zu empfangen.

Vorgesehen war, dass Kleinunternehmer ab 01.01.2028 E-Rechnungen versenden müssen. So steht es auch im 
Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 15.10.2024 zur E-Rechnung. Dieses Schreiben bindet 
die Finanzverwaltung.

Im Jahressteuergesetz 2024 (vgl. vorstehend 1.) wurde die E-Rechnungspflicht für Kleinunternehmer im Hinblick auf 
den Versand der Rechnungen jedoch wieder gestrichen.
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3 | Steuerunterlagen für 2023 einreichen – Abgabefrist für von Beratern  
   gefertigte Steuererklärungen läuft am 02.06.2025 ab 

Für Steuerpflichtige, die ihre Steuererklärungen durch einen Steuerberater abgeben lassen, gelten verlängerte 
Abgabefristen bei den Finanzverwaltungen. Für die Abgabe der Steuererklärungen für das 2023 endende
 Wirtschaftsjahr gilt eine Abgabefrist für den Steuerberater zum 02.06.2025. Für von steuerlichen Beratern vertretene 
Land- und Forstwirte mit abweichendem Wirtschaftsjahr endet die Frist zur Abgabe der Steuererklärungen für das 
Wirtschaftsjahr 2023/2024 am 31.10.2025 bzw. 03.11.2025, abhängig von den Feiertagen innerhalb der Bundesländer.

Auch wenn in den meisten Fällen mit den Steuererklärungen keine Belege mehr beim Finanzamt eingereicht 
werden müssen, so gilt weiterhin die sog. Vorhalteverpflichtung. Hiernach müssen auf Anforderung die Belege beim 
Finanzamt eingereicht werden können, sodass diese idealerweise bereits vor der Erstellung der Steuererklärung mit 
beim Steuerberater eingereicht werden.

4 | Als Vermieter von Immobilien Hochwasserschäden steuerlich 
   geltend machen   

Hochwasserlagen führen auch in Deutschland aktuell und in den letzten Jahren immer wieder zu persönlichen, 
aber auch wirtschaftlichen Problemen, wenn Grundstücks-, Gebäude- und Inventarschäden zu beklagen sind. Wer 
über keine Elementarversicherung verfügt, die erlittene Schäden ersetzt, dem bleibt häufig nur die Abmilderung 
wirtschaftlicher Schäden durch die Möglichkeit der steuerlichen Berücksichtigung. Die jeweiligen Finanzverwaltungen 
der Bundesländer haben hierzu Katastrophenerlasse beschlossen.

Während Mieter und selbstnutzende Immobilieneigentümer entstandene wirtschaftliche Schäden steuerlich lediglich 
als außergewöhnliche Belastung unter Berücksichtigung der gesetzlich geregelten zumutbaren Eigenbelastung 
geltend machen können, besteht für Vermieter von Immobilieneigentum die Möglichkeit, diese als Werbungskosten 
bzw. als Betriebsausgaben abzusetzen. 

Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden an Gebäuden und Grundstücken oder z.B. Neuherstellung bei 
Zerstörung der Bausubstanz können unter Nutzung einer steuerlichen Sonder- und Vereinfachungsregel mit bis zu 
70.000 Euro sofort im Jahr der Durchführung und Rechnungszahlung in der Steuererklärung angesetzt werden. Die 
Aufwendungen müssen tatsächlich entstanden sein. Wahlweise können sie aber auch auf 2 bis 5 Jahre verteilt werden. 

Sofern staatliche Hilfen oder Leistungen aus Hilfsfonds vereinnahmt werden, sind entsprechende Kürzungen auf 
die maximal 70.000 € vorzunehmen bzw. bei Vermietern die staatlichen Hilfen als Einnahme in der Steuererklärung 
anzugeben. Oberhalb von 70.000 € erfolgt eine Einzelprüfung des Finanzamts. 

Sind Aufwendungen angefallen, mit denen das zerstörte Gebäude wieder aufgebaut wird, so ist die Inanspruchnahme 
einer Sonderabschreibung bis zu 30 % möglich, sofern mit der Schadensbeseitigung bis zum Ablauf des dritten 
Jahres nach dem Schadensereignis begonnen wird, unabhängig davon, in welcher Höhe Aufwendungen dafür 
entstanden sind.
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5 | Gestellung von Mahlzeiten oder Unterkunft durch den Arbeitgeber 
   (voraussichtliche Werte ab 01.01.2025) 

Arbeitnehmern, die unentgeltlich oder vergünstigt Mahlzeiten von ihrem Arbeitgeber erhalten, werden diese 
Mahlzeiten als geldwerter Vorteil im Rahmen ihres Arbeitsverhältnisses zugerechnet. Dieser muss entsprechend 
versteuert werden. Die Sachbezugswerte werden sich im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich erhöhen. Das BMF 
informierte zuletzt mit Schreiben vom 07.12.2023 über die ab dem 01.01.2024 geltenden Sachbezugswerte. Zu den 
Sachbezugswerten ab 01.01.2025 liegt bislang ein Entwurf vor.

Die Sachbezugswerte sehen danach wie folgt aus (in Klammern Werte des Jahres 2024):

• für ein Mittag- oder Abendessen je 4,40 € (vorher 4,13 €) 
• für ein Frühstück 2,30 € (vorher 2,17 €) 
• bei Vollverpflegung (Frühstück, Mittag- und Abendessen) 11,10 € (vorher 10,43 €)

Diese Regelungen gelten auch für Mahlzeiten, die Arbeitnehmern während einer dienstlich veranlassten Auswärts-
tätigkeit oder bei doppelter Haushaltsführung zur Verfügung gestellt bzw. zugerechnet werden, wenn der Preis der 
Mahlzeit 60 € nicht übersteigt. Ansonsten stellt der Wert der Mahlzeit insgesamt einen geldwerten Vorteil dar.

Stellt der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer kostenlos oder vergünstigt eine Unterkunft zur Verfügung, wird zwischen 
allgemeiner Unterkunft und Gemeinschaftsunterkunft unterschieden. Für die Nutzung einer Gemeinschafts-
unterkunft richtet sich der Sachbezug danach, mit wie vielen Personen diese belegt ist. Je mehr Personen diese 
belegen, desto geringer ist der Sachbezug. Für die Höhe des Sachbezugs einer Unterkunft kommt es auch darauf 
an, ob ein volljähriger Arbeitnehmer oder ein Jugendlicher bzw. Auszubildender diese bewohnt.

So wird z.B. für die allgemeine Unterkunft, die einem volljährigen Arbeitnehmer zur Einzelnutzung zur Verfügung 
gestellt wird, ein monatlicher Sachbezugswert von 282 € zugrunde gelegt, bei einem Jugendlichen oder 
Auszubildenden hingegen nur 239,70 €. Für die Wohnungsüberlassung gelten andere Wertansätze, im Zweifel die 
ortsübliche Miete.

Vermutlich werden die endgültigen Werte aufgrund der fehlenden parlamentarischen Mehrheitsverhältnisse (vgl. 
vorstehend 1.) erst 2025 verabschiedet.

6 | Versteuerung von sog. Earn-Out-Zahlungen (variable Kaufpreis-  
   komponenten) - Auswirkung des BFH-Urteils vom 09.11.2023 

Wie in der Ausgabe Juni 2024 bereits berichtet, hat der BFH mit Urteil vom 09.11.2023 entschieden, dass nach-
trägliche – im Urteilsfall von der erzielten Rohmarge abhängige – variable Kaufpreiszahlungen erst im Zeitpunkt des 
Zuflusses als laufende Gewinne zu versteuern sind. Hintergrund sind sog. Eam-Out-Klauseln, wie sie insbesondere 
in Unternehmenskaufverträgen häufig vorzufinden sind und bei denen das Entstehen der sich hieraus ergebenden 
variablen Kaufpreiskomponenten sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach ungewiss ist. 

Das Urteil ist mit der Veröffentlichung im Bundessteuerblatt II über den Einzelfall hinaus anzuwenden und die 
Grundsätze gelten entsprechend für einschlägige Fälle der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften nach 
§ 17 EStG (im Urteilsfall wurde ein Mitunternehmeranteil veräußert).
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Demgegenüber hat der BFH im Urteilsfall nicht über eine Earn-Out-Klausel entschieden, bei welcher nur das Entstehen 
der sich hieraus ergebenden bereits betragsmäßig festgelegten Kaufpreiskomponenten vom Gewinn oder Umsatz 
abhängig ist (sog. rückwirkende Earn-Out-Klausel). Bei rückwirkenden Earn-Out-Klauseln finden die bekannten 
Grundsätze der Besteuerung nachträglicher Kaufpreisanpassungen Anwendung, wonach bei der Realisierung der 
gewinn- oder umsatzabhängigen Kaufpreiskomponenten ein rückwirkendes Ereignis i.S.d. § 175 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 AO 
vorliegt und die jeweilige Earn-Out-Zahlung damit rückwirkend den Veräußerungsgewinn erhöht. 

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Christian Kasseckert                                                                  Victoria Blau
Rechtsanwalt/Steuerberater                                                         Steuerberaterin
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